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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 
 
auch in den letzten Monaten hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. 
Über die aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren 
Mandanteninformationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzu-
sprechen, wir beraten Sie gerne! 
 
Herzliche Grüße aus Dortmund 
 
Ihr hsp-Team 
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1. Muss unter der Rechnungsanschrift eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
geübt werden? 
An der Anschrift, die der leistende Unternehmer in seinen Rechnungen angibt, muss er 
keine wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Für den Vorsteuerabzug genügt damit auch 
ein Briefkastensitz. 
Hintergrund 
In dem einen Fall ging es um einen Kfz-Händler, der für von einer GmbH erworbene Fahrzeu-
ge, die innergemeinschaftlich weitergeliefert wurden, den Vorsteuerabzug geltend gemacht 
hatte. Das Finanzamt versagte u. a. den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der GmbH, 
weil diese unter der angegebenen Rechnungsanschrift keinen Sitz gehabt hatte. Unter der 
betreffenden Anschrift war die GmbH lediglich postalisch erreichbar gewesen. Geschäftliche 
Aktivitäten der GmbH hatten dort nicht stattgefunden. 
In dem anderen Fall ging es ebenfalls um einen Kfz-Händler, der von einem Verkäufer Fahr-
zeuge gekauft hatte. Der Verkäufer stellte dem Kläger Rechnungen unter einer Adresse aus, 
bei der er jedoch kein Autohaus unterhielt. Denn die Autos vertrieb er ausschließlich im Onli-
nehandel. Das Finanzamt hatte dem Kläger den Vorsteuerabzug aus den Fahrzeugkäufen 
verweigert, weil die in den Rechnungen ausgewiesene Anschrift des leistenden Unternehmers 
tatsächlich nicht bestanden hatte und nur als Briefkastenadresse diente, an der die Post ab-
geholt wurde. Dort war sonst nichts vorhanden, was auf ein Unternehmen hindeutete. 

Der Bundesfinanzhof wollte vom Europäischen Gerichtshof u. a. wissen, ob der Steuerpflichti-
ge eine Anschrift auf der Rechnung angeben muss, unter der er seine wirtschaftlichen Tätig-
keiten entfaltet. Sollte der Europäische Gerichtshof dies verneinen, fragte der Bundesfinanz-
hof, ob für die Angabe der Anschrift eine Briefkastenadresse ausreicht und welche Anschrift 
von einem Steuerpflichtigen, der ein Unternehmen (z. B. des Internethandels) betreibt, das 
über kein Geschäftslokal verfügt, in der Rechnung anzugeben ist. 
Darüber hinaus wollte der Bundesfinanzhof wissen, ob der Vorsteuerabzug gewährt werden 
kann, wenn der leistende Unternehmer in der von ihm über die Leistung ausgestellten Rech-
nung eine Anschrift angibt, unter der er zwar postalisch zu erreichen ist, wo er jedoch keine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

Entscheidung 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass in Rechnungen zwar der vollständige Na-
me und die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen und des Erwerbers oder Dienstleis-
tungsempfängers genannt werden muss. Aus der entsprechenden Regelung kann aber nicht 
geschlossen werden, dass hiermit zwingend der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des leisten-
den Unternehmers gemeint ist. Erlaubt ist damit jede Art von Anschrift, einschließlich einer 
Briefkastenanschrift, soweit die Person unter dieser Anschrift erreichbar ist. 

Der Besitz einer Rechnung mit den gesetzlich vorgesehenen Angaben stellt lediglich eine for-
melle Bedingung für das Recht auf Vorsteuerabzug dar. Sind die materiellen Anforderungen 
erfüllt, ist der Vorsteuerabzug zu gewähren, selbst wenn der Unternehmer bestimmten formel-
len Bedingungen nicht gerecht wird. 

Somit ist es für die Ausübung des Vorsteuerabzugs durch den Leistungsempfänger nicht er-
forderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 
ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 
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2. Wer haftet für schuldhaft nicht abgeführte Umsatzsteuer? 
An das Kennenmüssen einer Hinterziehungsabsicht sind strenge Anforderungen zu 
stellen. Insbesondere müssen Anhaltspunkte vorliegen, die für den Unternehmer im 
Rahmen eines konkreten Leistungsbezugs den Schluss nahelegen, dass der Rech-
nungsaussteller bereits bei Vertragsschluss die Absicht hatte, die Umsatzsteuer nicht 
abzuführen. 
Hintergrund 
A betreibt einen Fahrzeughandel. Sie bezog von der X-GmbH Fahrzeuge und Container. Die-
se Lieferungen stellte die X-GmbH am 3. und 5.1.2012 in Rechnung und wies darin Umsatz-
steuer aus. Diese führte sie jedoch nicht an das Finanzamt ab. Gegen den Geschäftsführer Y 
der X-GmbH wurde seit 2008 durch die Steuerfahndung wegen einer Vielzahl von Fällen der 
Umsatzsteuer-Hinterziehung ermittelt. Im Jahr 2014 wurde er wegen Hinterziehung der Um-
satzsteuer aus den Lieferungen an A verurteilt. Die Steuerfahndung hatte A spätestens am 
11.1.2012 über die Ermittlungsverfahren unterrichtet. Ob A bereits zuvor von den Ermittlungs-
verfahren Kenntnis hatte, war streitig. 
Das Finanzamt nahm A für die von der X-GmbH nicht abgeführte Umsatzsteuer in Haftung. 
Vor dem Finanzgericht hatte A mit seiner Klage Erfolg. Die Richter waren der Ansicht, dass 
das Finanzamt die Haftungsvoraussetzungen nicht nachgewiesen hatte. 

Entscheidung  
Der Bundesfinanzhof schloss sich dem Urteil des Finanzgerichts an und wies die Revision des 
Finanzamts zurück. Ein Unternehmer haftet aus einem vorangegangenen Umsatz, soweit der 
Aussteller der Rechnung entsprechend seiner vorgefassten Absicht die ausgewiesene Steuer 
nicht entrichtet hat und der Unternehmer bei Abschluss des Vertrags davon Kenntnis hatte 
oder nach der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns hätte haben müssen. 
Selbst wenn A von den Ermittlungen gegen Y gewusst haben sollte, heißt das nicht, dass sie 
auch von dessen Absicht wusste, die Umsatzsteuer aus dem Liefergeschäft mit ihr nicht abzu-
führen. 

Aus einer unterstellten Kenntnis der A von den Ermittlungen gegen Y folgten auch keine Sorg-
faltspflichten hinsichtlich einer Hinterziehungsabsicht des Y. Denn an das Kennenmüssen sind 
strenge Anforderungen zu stellen. Wirtschaftsteilnehmer dürfen nicht für die von einem ande-
ren Steuerpflichtigen geschuldete Steuer in Anspruch genommen werden, wenn sie alle ver-
nünftigerweise zumutbaren Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass ihre Umsätze nicht 
zu einer Lieferkette gehören, die einen mit einem Umsatzsteuerbetrug behafteten Umsatz 
einschließt. 
Das Kennenmüssen muss sich vielmehr auf Anhaltspunkte beziehen, die für den Unternehmer 
im Rahmen eines konkreten Leistungsbezugs den Schluss nahelegen, dass der Rechnungs-
aussteller bereits bei Vertragsschluss die Absicht hatte, die Umsatzsteuer nicht abzuführen. 

Im vorliegenden Fall sind solche Anhaltspunkte nicht ersichtlich. 
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3. Sollbesteuerung: Ist eine mehrjährige Vorfinanzierung rechtmäßig? 
Ist ein Unternehmer verpflichtet, die geschuldete Umsatzsteuer vorzufinanzieren, auch 
wenn er die Vergütung erst 2 Jahre nach Leistungserbringung erhalten kann. 
Hintergrund 
X war als Spielervermittlerin im Profifußball tätig. Sie versteuerte ihre Umsätze nach vereinbar-
ten Entgelten. Von den Vereinen erhielt sie bei erfolgreicher Vermittlung eines Spielers Provi-
sionszahlungen. Voraussetzung für den Vergütungsanspruch war u. a., dass der Spieler beim 
neuen Verein einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Die Provisionen wurden dann in Raten ver-
teilt auf die Laufzeit des Arbeitsvertrags gezahlt. 
Das Finanzamt ging davon aus, dass X ihre im Jahr 2012 erbrachten Vermittlungsleistungen 
für 3 Spieler bereits in 2012 versteuern musste, auch wenn sie Teile des Entgelts für diese 
Vermittlungen erst im Jahr 2015 beanspruchen konnte. Das Finanzamt verlangte dementspre-
chend bereits im Jahr 2012 die Umsatzsteuer für die erst 2015 fälligen Provisionen. Dagegen 
wehrte sich X mit ihrer Klage. 
Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof setzte das Revisionsverfahren aus und leitete ein Vorabentscheidungs-
ersuchen an den Europäischen Gerichtshof ein. 

Nach dem gesetzlichen Wortlaut ist nur entscheidend, ob die Lieferung oder die Leistung er-
bracht wurde. Ob das Entgelt vereinnahmt werden kann, spielt keine Rolle. Der Bundesfinanz-
hof zweifelt daran, ob diese unbedingte Entstehung des Steueranspruchs gerechtfertigt ist. 
Denn als Folge muss der Unternehmer die von ihm für den Zeitraum der Leistungserbringung 
geschuldete Steuer über einen Zeitraum von mehreren Jahren vorfinanzieren. Dabei stellt der 
Bundesfinanzhof auch die Frage der Vereinbarkeit der unterschiedlichen Behandlung verein-
nahmter Entgelte bei der Soll-Versteuerung und bei der Ist-Versteuerung mit dem Gleichheits-
grundsatz. Schließlich möchte der Bundesfinanzhof auch geklärt haben, ob die Mitgliedstaaten 
befugt sind, bereits für den Besteuerungszeitraum der Steuerentstehung von einer Berichti-
gung der Steuerbemessungsgrundlage auszugehen, wenn der Unternehmer den zu verein-
nahmenden Betrag mangels Fälligkeit erst nach über 2 Jahren vereinnahmen kann. 

 
4. Wer hat bei Miteigentum Anspruch auf die Vorsteuererstattung? 

Auch eine Bruchteilsgemeinschaft mit dem Zweck der gemeinschaftlichen Eigentums-
verwaltung kann eine Unternehmerin sein und eine Vorsteuererstattung beantragen. 
Das gilt jedoch nicht für einzelne Mitglieder der Gemeinschaft. 
Hintergrund 
Der Kläger kaufte mit Y 2 Grundstücke. Y hatte einen Miteigentumsanteil von 60 %, der Kläger 
von 40 %. Darüber hinaus gründete der Kläger mit seiner Frau eine GmbH. Die vom Kläger 
und Y erworbenen Grundstücke sollten umsatzsteuerpflichtig an die GmbH vermietet werden 
und der GmbH als Betriebsgrundstücke dienen. Für beide Grundstücke gaben der Kläger und 
Y als Grundstücksgemeinschaft jeweils eine Umsatzsteuerjahreserklärung ab. Die Erklärung 
für 2010 war von beiden unterschrieben worden, die für 2011 nur von Y. 
Am 22.8.2011 verkaufte der Kläger seine Miteigentumsanteile an den Grundstücken an Y. Das 
Finanzamt zahlte die Vorsteuererstattungen 2010 und 2011 an Y aus, den Antrag des Klägers 
auf Erstattung von 40 % dieser Vorsteuerbeträge lehnte es dagegen ab. 
Entscheidung  
Auch das Finanzgericht verweigert dem Kläger eine Vorsteuererstattung. Denn der Kläger war 
als Gesellschafter selbst nicht Unternehmer. 
Grundsätzlich steht der Anspruch auf Vorsteuerabzug dem Unternehmer zu. Unternehmer ist, 
wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Das kann auch eine 
Bruchteilsgemeinschaft sein. Die Bruchteilsgemeinschaften sind Steuerschuldner und auch 
Inhaber der Vorsteuererstattungsansprüche. 
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Im vorliegenden Fall waren die Grundstücksgemeinschaften jeweils als eigene Bruchteilsge-
meinschaft Unternehmer, und zwar bis zu ihren Beendigungen am 22.8.2011. So haben sie für 
das Jahr 2010 jeweils eine von beiden Teilhabern unterschriebene Umsatzsteuererklärung 
abgegeben und die Grundstücksgemeinschaft in der Erklärung als Unternehmerin bezeichnet. 
Der Gesellschafter bzw. der Teilhaber ist dagegen kein Unternehmer. Nur die GbR bzw. die 
Gemeinschaft ist Unternehmerin. Die Tätigkeit der Personenvereinigung wird im Umsatzsteu-
errecht nicht ihrem Mitglied zugerechnet. Eine Mitunternehmerschaft kennt das Umsatzsteuer-
gesetz nicht. Deshalb war der Kläger in seiner Eigenschaft als Teilhaber bzw. Gesellschafter 
nicht selbst Unternehmer und deshalb nicht Inhaber eines Vorsteuererstattungsanspruchs. 
 

5. Ist der Verlustabzug für Kapitalgesellschaften verfassungswidrig? 
Ist der vollständige Untergang eines Verlustabzugs bei einer Übertragung von mehr als 
50 % der GmbH-Anteile verfassungswidrig? Mit dieser Frage muss sich jetzt das Bun-
desverfassungsgericht beschäftigen. 
Hintergrund 
Im Jahr 2008 wurden 80 % der Anteile an einer GmbH unmittelbar übertragen. Aus früheren 
Jahren verfügte die GmbH über einen Verlustvortrag. Das Finanzamt lehnte eine Verlustver-
rechnung ab, da der Verlustabzug bei einer schädlichen Anteilsveräußerung vollständig unter-
geht. Den verbleibenden Verlustvortrag stellte es zum 31.12.2008 mit 0 EUR fest. Das hierge-
gen gerichtete Einspruchsverfahren hatte keinen Erfolg. 
Entscheidung  
Gesetzlich ist geregelt, dass bei einer unmittelbaren Übertragung von mehr als 50 % des ge-
zeichneten Kapitals an einer Körperschaft innerhalb von 5 Jahren an einen Erwerber ein 
schädlicher Beteiligungserwerb vorliegt. Nicht genutzte Verluste sind damit vollständig nicht 
mehr abziehbar. Diese Regelung hält das Finanzgericht für verfassungswidrig und legte die 
Rechtsfrage dem Bundesverfassungsgericht vor. 
Einfach gesetzlich sind die Tatbestandsvoraussetzungen für einen Wegfall des Verlustabzugs 
zu bejahen, da mehr als 50 % der Anteile auf einen Erwerber übertragen worden sind. Die 
Norm erfordert keine weiteren Voraussetzungen, insbesondere keine missbräuchliche Gestal-
tung. 
Der Regelung mangelt es jedoch nach Ansicht des Finanzgerichts an einer folgerichtigen Um-
setzung der steuerlichen Belastungsentscheidungen für eine Körperschaft mit bzw. ohne 
Wechsel des Anteilseigners. Hinreichende sachliche Gründe ergeben sich weder aus einer 
Missbrauchsbekämpfung noch aus den Typisierungsbefugnissen. Nach dem Grundgedanken 
des Trennungsprinzips ist es für die Besteuerung einer Körperschaft irrelevant, wer ihre An-
teilseigner sind. Das gilt auch für eine Übertragung von mehr als 50 % der Anteile. Dies ist als 
alleiniges Typisierungsmerkmal ungeeignet. 
 

 

6. Sind Zuschüsse des Arbeitgebers auch bei gleichzeitigem Gehaltsver-
zicht begünstigt? 
Arbeitgeberzuschüsse zur Internetnutzung, zu Fahrten zwischen Wohnung und Tätig-
keitsstätte und zur Kinderbetreuung können steuerbegünstigt bzw. steuerfrei sein. Das 
gilt auch dann, wenn den Zuschüssen ein Gehaltsverzicht der Arbeitnehmer voraus-
ging. 
Hintergrund 

Der Arbeitgeber gewährte aufgrund einer Vereinbarung seinen Mitarbeitern Gehaltsextras, u. 
a. stellte er Handys bereit und übernahm die laufenden Kosten, zahlte einen Arbeitgeberzu-
schuss für die Internetnutzung und die Kinderbetreuung und übernahm Kosten für Fahrten 
zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte. In der Vereinbarung wurde auch geregelt, dass die 
Mitarbeiter auf einen bestimmten Betrag des Barlohns verzichten. 

Für die Zuschüsse zur Internetnutzung nahm der Arbeitgeber die 25 %ige Lohnsteuerpau-
schalierung in Anspruch und für die Fahrtkostenübernahme die 15 %ige Pauschalierung. Die 
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Zuschüsse zur Kinderbetreuung und die Zuschüsse zu den Telefonkosten behandelte der 
Arbeitgeber als steuerfrei. 

Das Finanzamt verweigerte die Steuervergünstigungen bzw. -befreiungen. Seiner Ansicht 
nach waren insbesondere die Zuschüsse zur Internetnutzung, zu den Fahrtkosten und zur 
Kinderbetreuung nicht “zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn” geflossen. Vielmehr 
liegt eine steuerschädliche Gehaltsumwandlung vor. 

Entscheidung  
Das Finanzgericht sah das anders und gab der Klage des Arbeitgebers überwiegend statt. 

Die Zuschüsse zur Internetnutzung, zu den Fahrtkosten und zur Kinderbetreuung wurden nach 
Meinung des Gerichts zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht. Denn der 
Arbeitnehmer hatte im Zeitpunkt der Zahlung keinen verbindlichen Rechtsanspruch auf die 
gezahlten Zuschüsse. Dies ergab sich aus dem Wortlaut der Vereinbarung. Deshalb konnten 
dafür die lohnsteuerlichen Begünstigungen beansprucht werden. 

Unerheblich war für das Finanzgericht, dass der Zuschussgewährung eine Herabsetzung des 
Lohns vorausgegangen war. 

Dagegen waren die Telefonkostenzuschüsse nicht steuerfrei, weil es sich um Barzuschüsse 
zu privaten Telekommunikationsverträgen der Arbeitnehmer handelte, die nach der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung nicht begünstigt sind. 
 

7. Verzug bei Entgeltzahlung: Arbeitgebern droht pauschaler Schadenser-
satz 
Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Entgelt verspätet aus, wird ein pauschaler 
Schadensersatz von 40 EUR fällig. 
Hintergrund 
Nach einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2014 hat der Gläubiger einer Entgeltforderung 
bei Verzug des Schuldners neben dem Ersatz des durch den Verzug entstehenden konkreten 
Schadens zusätzlich Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 EUR. 
Ob diese Regelung für ein Arbeitsverhältnis anzuwenden ist, wird kritisch gesehen. Denn die 
Pauschale ist auf den Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der 
Rechtsverfolgung begründet ist. Im Arbeitsrecht gilt aber die Besonderheit, dass es in Urteils-
verfahren erster Instanz keinen Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen Rechtsverfol-
gungskosten gibt und es damit auch keinen Anspruch auf die 40-EUR-Pauschale gibt. 
Entscheidung  
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg entschied, dass es sich bei der 40-EUR-
Pauschale um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins handelt und 
damit auch auf Arbeitsentgeltansprüche gezahlt werden muss. 
Gerade wegen des Zwecks der gesetzlichen Regelung sahen die Richter keinen Anlass für 
eine Ausnahme der Pauschale im Arbeitsrecht. Die Erhöhung des Drucks auf den Schuldner, 
seine Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbringen, spricht für eine Anwendbarkeit im 
Arbeitsverhältnis. Auch auf Arbeitgeber, die den Lohn unpünktlich oder unvollständig bezah-
len, soll durch die Pauschale ein höherer Druck aufgebaut werden. 
Zahlt also der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter den Arbeitslohn verspätet oder unvollständig, 
kann der Arbeitnehmer einen pauschalen Schadensersatz von 40 EUR geltend machen. Die 
Pauschale ist für jeden Monat neu zu zahlen. 
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8. Außergewöhnliche Belastungen: Aufwendungen dürfen nicht über 
mehrere Jahre verteilt werden 
Außergewöhnliche Belastungen werden nur in dem Veranlagungszeitraum berücksich-
tigt, in dem sie geleistet wurden. Auch wenn sie sich in einem Veranlagungszeitraum 
nicht in vollem Umfang steuermindernd auswirken, dürfen sie nicht automatisch auf 
andere Veranlagungszeiträume verteilt werden. 
Hintergrund 
Die Tochter der Eheleute A und B ist schwer- und mehrfachbehindert. Sie wird im Elternhaus 
gepflegt und betreut. Im Jahr 2011 bauten die Eheleute ihr Haus für insgesamt 165.981 EUR 
behindertengerecht um. Sämtliche mit dem Umbau zusammenhängenden Rechnungen be-
zahlten sie im Jahr 2011. In ihrer Einkommensteuererklärung für 2011 machten die Eheleute 
einen Teil der Umbaukosten i. H. v. 60.000 EUR als außergewöhnliche Belastungen geltend. 
Darüber hinaus beantragten sie, den Restbetrag aus Billigkeitsgründen auf die folgenden bei-
den Veranlagungszeiträume zu verteilen. 

Das Finanzamt berücksichtigte im Jahr 2011 außergewöhnliche Belastungen i. H. v. 149.069 
EUR. Die Einkommensteuer wurde mit 0 EUR festgesetzt. Die von den Eheleuten beantragte 
Verteilung der Aufwendungen auf mehrere Jahre lehnte das Finanzamt ab. 
Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Eheleute als unbegründet zurück. Die Entschei-
dung über einen Antrag auf abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen ist eine 
Ermessensentscheidung der Finanzverwaltung. Dabei werden Inhalt und Grenzen des Ermes-
sens durch den Begriff der Unbilligkeit bestimmt. Die Unbilligkeit kann sich aus persönlichen 
oder sachlichen Gründen ergeben. 

Eine persönliche Unbilligkeit liegt nicht vor, da sie weder von den Steuerpflichtigen geltend 
gemacht wurde noch sonst ersichtlich ist. Bei der Frage, ob eine sachliche Billigkeitsmaßnah-
me vorliegt, ist auf den Einzelfall abzustellen. Insbesondere ist sie atypischen Ausnahmefällen 
vorbehalten. Allerdings rechtfertigt eine für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechtsfolge, die 
der Gesetzgeber bewusst angeordnet oder in Kauf genommen hat, keine Billigkeitsmaßnah-
me. 

Das Gesetz sieht keine Möglichkeit vor, außergewöhnliche Belastungen über mehrere Veran-
lagungszeiträume zu verteilen. Das gilt auch dann, wenn diese sich in dem Veranlagungszeit-
raum, in dem sie geleistet werden, steuerlich nicht auswirken. Eine Gesetzeslücke sah der 
Bundesfinanzhof nicht. Eine analoge Anwendung von entsprechenden Vorschriften des EStG 
oder der EStDV kommt nicht infrage. 

 
9. Kosten einer Scheidung können nicht mehr steuerlich geltend gemacht 

werden 
Die Kosten eines Rechtsstreits dürfen nicht als außergewöhnliche Belastungen abge-
zogen werden. Dazu gehören nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs jetzt 
auch die Scheidungskosten. 
Hintergrund 

Die Klägerin machte in ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr u. a. Aufwendungen für 
ein Scheidungsverfahren als außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt berück-
sichtigte diese jedoch nicht. Gegen den erfolglosen Einspruch erhob die Klägerin Klage vor 
dem Finanzgericht. Dieses gewährte der Klägerin den Abzug der Scheidungskosten als au-
ßergewöhnliche Belastungen. 

Entscheidung  
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Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Denn nach der gesetzlichen Änderung sind 
nach Auffassung der Richter Scheidungskosten nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen 
abziehbar. 
Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind gesetzlich vom Ab-
zug als außergewöhnliche Belastungen ausgeschlossen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn 
es sich um Aufwendungen handelt, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenz-
grundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen 
nicht mehr befriedigen zu können. 
Von dem Begriff der Prozesskosten werden auch die Kosten eines Scheidungsverfahrens 
erfasst. Denn es handelt sich um Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits. Unter 
Rechtsstreit versteht man im Allgemeinen die Auseinandersetzung zwischen 2 Parteien oder 
Beteiligten über ein Rechtsverhältnis in einem gerichtlichen Verfahren. Vom Abzug ausge-
schlossen sind deshalb neben den Kosten eines Zivilprozesses – hierzu gehört das Schei-
dungsverfahren – insbesondere auch Aufwendungen für Verfahren vor Verwaltungs-, Finanz- 
und Strafgerichten. 

Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung ab 
2013 die Scheidungskosten von dem Abzugsverbot ausnehmen wollte. 

 
 

10. Hauptwohnung am Beschäftigungsort: Bundesfinanzhof verneint dop-
pelte Haushaltsführung 
Liegen sowohl die Zweitwohnung als auch die Hauptwohnung am Beschäftigungsort, 
und kann die Arbeit von der Hauptwohnung in zumutbarer Weise täglich erreicht wer-
den, liegt keine doppelte Haushaltsführung vor. 
Hintergrund 
X war in der Großstadt A als Angestellter tätig. Mit seiner Ehefrau und den Kindern wohnte er 
in B. Die einfache Entfernung zwischen B und A betrug 36 km. Um künftig nicht mehr täglich 
von B nach A pendeln zu müssen, mietete X eine 2-Zimmer-Wohnung in A, die sich nur noch 
6 km von der Arbeitsstätte entfernt befand. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Entfernung zwischen der Hauptwohnung in B und 
der Arbeitsstätte zumutbar war, um arbeitstäglich zu pendeln, und lehnte dementsprechend 
den Werbungskostenabzug für die doppelte Haushaltsführung in Höhe von rund 15.000 EUR 
ab. Ebenso entschied das Finanzgericht. 
Entscheidung  
Auch vor dem Bundesfinanzhof hatte X keinen Erfolg, denn dieser wies die Revision zurück. 
Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in 
dem er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort 
wohnt. Der Ort des eigenen Hausstands und der Beschäftigungsort müssen also auseinander-
fallen. Eine doppelte Haushaltsführung liegt deswegen nicht vor, wenn der Arbeitnehmer am 
Beschäftigungsort aus beruflichen Gründen einen Zweithaushalt führt und der vorhandene 
eigene Hausstand ebenfalls am Beschäftigungsort belegen ist. 
Der Begriff des Beschäftigungsorts ist dabei weit auszulegen. Eine Wohnung dient noch dem 
Wohnen am Beschäftigungsort, wenn der Arbeitnehmer von dort seine Arbeitsstätte täglich 
innerhalb von “etwa einer Stunde” erreichen kann. 
Im vorliegenden Fall liegen deshalb die Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsführung 
nicht vor. Denn die Fahrzeit zwischen B und A betrug rund eine Stunde mit dem Auto, was 
nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ohne Weiteres zumutbar war. 
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11. Häusliches Arbeitszimmer: Keine Aufteilung des Höchstbetrags bei 
mehreren Einkunftsarten 
Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind bis zu 1.250 EUR abzugsfähig. Dieser 
Höchstbetrag muss bei der Nutzung des Arbeitszimmers im Rahmen mehrerer Ein-
kunftsarten nicht nach den zeitlichen Nutzungsanteilen in Teilhöchstbeträge aufgeteilt 
werden. 
Hintergrund 
Ein Steuerpflichtiger betätigte sich neben seiner nichtselbstständigen Vollzeittätigkeit schrift-
stellerisch und erzielte daraus Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Für sein häusliches Ar-
beitszimmer machte er Betriebsausgaben i. H. d. Höchstbetrags von 1.250 EUR bei seinen 
Einkünften aus selbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt verweigerte jedoch den Abzug 
der Arbeitszimmerkosten und strich sie komplett. 
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte nur teilweise Erfolg. Die Richter schätzten den Anteil 
der Nutzung des Arbeitszimmers zur Erzielung von Einnahmen aus selbstständiger Arbeit und 
den Anteil der Nutzung zur Erzielung von Einnahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit auf je 
½. Dementsprechend erkannten sie bei den Einkünften aus selbstständiger Arbeit die Auf-
wendungen für das Arbeitszimmer lediglich i. H. v. 625 EUR an. 
Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof folgte diesem Urteil nicht. Seiner Ansicht nach hatte das Finanzgericht 
rechtsfehlerhaft entschieden, dass dem Steuerpflichtigen ein Betriebsausgabenabzug für das 
häusliche Arbeitszimmer von nur 625 EUR zusteht. Denn der Steuerpflichtige kann den Be-
triebsausgabenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer beanspruchen, soweit die entspre-
chenden Aufwendungen anteilig den Einkünften aus selbstständiger Arbeit zuzuordnen sind. 

Die Schätzung des Umfangs der zeitlichen Nutzung auf jeweils ½ für die selbstständige und 
nichtselbstständige Tätigkeit war zwar an sich nicht zu beanstanden. Der Bundesfinanzhof 
hielt die Begrenzung auf einen Teilhöchstbetrag von 625 EUR allerdings nicht für zulässig. Der 
Höchstbetrag war im vorliegenden Fall nicht aufzuteilen und den jeweiligen Nutzungen im 
Rahmen der verwirklichten Einkunftsarten in Teilhöchstbeträgen zuzuordnen. Die auf die frei-
berufliche Tätigkeit entfallenden Aufwendungen sind vielmehr bis maximal 1.250 EUR als Be-
triebsausgaben abzugsfähig. 

 
 

12. Doppelte Haushaltsführung: Auch während der Elternzeit können die 
Kosten der Zweitwohnung absetzbar sein 
Behält ein Elternteil während der Elternzeit die Wohnung am Arbeitsort, können die 
dadurch entstehenden Kosten weiterhin als Werbungskosten geltend gemacht werden. 
Voraussetzung ist allerdings, dass dafür ausschließlich berufliche Gründen vorliegen. 
Hintergrund 
Die Klägerin war in B angestellt als Augenärztin tätig. Mit der Geburt ihrer Tochter zog sie zu 
ihrem Lebensgefährten an einen anderen Ort und beantragte Elternzeit. Der Familienwohnsitz 
sollte mit dem Kind am Wohnort des Lebensgefährten bleiben. Darüber hinaus wollte die Klä-
gerin nach dem Ende der Elternzeit wieder auf ihrer früheren Vollzeitstelle arbeiten. Da in B 
ein starker Wohnungsmangel herrscht und die bisherige Wohnung preisgünstig war, behielt 
sie die Wohnung weiter bei und kündigte sie nicht. 

Nachdem sich für die Klägerin andere berufliche Möglichkeiten aufgetan hatten, nahm sie ihre 
Arbeit in B nicht wieder auf. 

Die von ihr geltend gemachten Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung in B 
erkannte das Finanzamt nicht an. 
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Entscheidung  

Das Finanzgericht gab im Ergebnis der Klägerin Recht. Zwar handelt es sich nicht um Kosten 
für eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung. Denn im maßgeblichen Zeitraum 
führte die Klägerin in dieser Wohnung gar keinen Haushalt. Die Aufwendungen sind jedoch als 
Werbungskosten anderer Art abziehbar. Die Klägerin hatte ein unbefristetes und ungekündig-
tes Arbeitsverhältnis, das sie zunächst nach Ende der Mutterschutz- und Elternzeit wieder 
aufnehmen wollte. Dazu kam, dass am Arbeitsort, einer Großstadt mit stark angespanntem 
Mietmarkt, eine neue Wohnung nur schwer zu finden gewesen wäre und sie zudem eine er-
heblich höhere Miete hätte zahlen müssen. Deshalb liegen nach Ansicht des Gerichts aus-
schließlich berufliche Gründe für das Beibehalten der Wohnung vor. 

 
13. Übertragung eines Zeitwertkonto-Guthabens auf einen neuen Arbeit-

geber löst keine Lohnsteuer aus 
Wird ein Zeitwertkonto-Guthaben eines Geschäftsführers bei einem Wechsel des Ar-
beitgebers übertragen, liegt kein Zufluss von Arbeitslohn vor. 
Hintergrund 
Ein Geschäftsführer schloss mit seiner GmbH im Jahr 2005 eine Vereinbarung zur Einführung 
eines Zeitwertkontos. So konnten Teile seines Bruttogehalts angespart werden, um ihm später 
die vorzeitige Freistellung von der Arbeitsleistung zu ermöglichen. Zur Absicherung des Kon-
tos schloss der Arbeitgeber einen Vertrag über die Zeitkontenrückdeckung mit Garantie (Zeit-
arbeitskonto) bei einer Lebensversicherung ab. Eine Auszahlung vom Zeitarbeitszeitkonto 
konnte nur durch Antrag des Geschäftsführers bei seinem Arbeitgeber und dessen Abruf bei 
der Lebensversicherung erfolgen. Nachdem die GmbH dem Geschäftsführer im Jahr 2014 
gekündigt hatte, übertrug sie das angesammelte Guthaben des Zeitwertkontos von 39.000 
EUR auf den neuen Arbeitgeber. Das Finanzamt forderte Einkommensteuer nach, da es die 
Übertragung als steuerpflichtigen Arbeitslohn wertete. 

Entscheidung  

Das Finanzgericht entschied jedoch, dass es durch die Übertragung des Guthabens nicht zu 
einem Lohnzufluss gekommen ist. Denn der Geschäftsführer hatte das Recht, sein Guthaben 
bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses auf den neuen Arbeitgeber übertragen zu lassen. 

Diese Übertragung ist nicht steuerbar, da der neue Arbeitgeber nur an die Stelle des alten 
Arbeitgebers getreten ist und dessen Verpflichtungen aus dem Wertguthaben im Wege der 
Schuldübernahme übernommen hat. Ein Zufluss von Arbeitslohn findet erst statt, wenn der 
Arbeitnehmer wirtschaftlich über die Einnahme verfügen kann. Einen Anspruch auf Auszah-
lung hatte der Geschäftsführer jedoch erst in der späteren Freistellungsphase. Infolgedessen 
musste die Gutschrift auf dem Zeitwertkonto nicht versteuert werden. 
 

14. Sanierungserlass darf nicht auf Altfälle angewendet werden 
Der eigentlich von der Finanzverwaltung vorgesehenen Anwendung des Sanierungser-
lasses auf Altfälle hat der Bundesfinanzhof eine Absage erteilt. Denn dies ist nicht mit 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung vereinbar. 
Hintergrund 
Die X-GmbH hatte erhebliche Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gesellschaftern. 2004 erwar-
ben 2 Mitarbeiter der GmbH sämtliche Geschäftsanteile für 1 EUR. Zuvor hatten die Gesell-
schafter auf den wesentlichen Teil ihrer Forderungen verzichtet. Im Jahr 2005 wurden weitere 
Verbindlichkeiten erlassen. 
Die GmbH erfasste die Forderungsverzichte als außerordentliche Erträge und beantragte den 
Erlass der auf den Verzichten beruhenden Körperschaftsteuer aus sachlichen Billigkeitsgrün-
den unter Hinweis auf den Sanierungserlass. Das Finanzamt lehnte dies ab, da es an der Sa-
nierungsabsicht fehlte. Vielmehr waren die Verzichte in erster Linie durch das Gesellschafts-
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verhältnis veranlasst gewesen. 
Der Große Senat hatte in einem Grundsatzverfahren zur Wirkung des Sanierungserlasses 
entschieden, dass der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung verstößt. Daraufhin ordnete das Bundesfinanzministerium an, dass aus Gründen des 
Vertrauensschutzes in Fällen, in denen der Forderungsverzicht bis zum 8.2.2017 endgültig 
vollzogen wurde, der Sanierungserlass weiterhin uneingeschränkt anzuwenden ist. Darauf 
berief sich die GmbH. 
Entscheidung  
Der Bundesfinanzhof entschied, dass auch das Übergangsschreiben des Bundesfinanzminis-
teriums gegen den Gesetzmäßigkeitsgrundsatz verstößt. Zwar kann die Finanzverwaltung, 
Übergangs- und Anpassungsregelungen erlassen oder entsprechende Einzelmaßnahmen 
treffen, um den Steuerpflichtigen im Hinblick auf seine im Vertrauen auf die bisherige Rechts-
lage getroffenen Dispositionen nicht zu enttäuschen. Das gilt auch dann, wenn sich die bishe-
rige Rechtsprechung verschärft oder eine höchstrichterliche Entscheidung von einer bisher 
allgemein geübten Verwaltungsauffassung abweicht. Ein derartiges geschütztes Vertrauen 
bestand jedoch im Fall des Sanierungserlasses nicht. 
Denn dessen Gesetzmäßigkeit wurde in der Rechtsprechung der Finanzgerichte und im 
Schrifttum schon frühzeitig infrage gestellt. Deshalb ist eine Übergangsregelung durch die 
Verwaltung durch Anordnung der Fortgeltung des Sanierungserlasses für alle Altfälle ausge-
schlossen. Denn es trifft nicht zu, dass in jedem der Altfälle das Vertrauen auf die steuerliche 
Begünstigung des Sanierungsgewinns ursächlich für die jeweiligen Forderungsverzichte der 
Gläubiger war und dass alle Gläubiger bei Kenntnis des Fehlens einer Steuerbegünstigung 
von ihren Forderungserlassen abgesehen hätten. 

 
15. Vermietung und Verpachtung: Nachträgliche Schuldzinsen als Wer-

bungskosten? 
Nachträgliche Schuldzinsen sind nur dann Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung, wenn die Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten entfallen, 
die durch den Erlös aus der Veräußerung des damit finanzierten Grundstücks hätten 
getilgt werden können. Das gilt auch dann, wenn eine mögliche Darlehenstilgung we-
gen günstiger Darlehenskonditionen und einer Reinvestitionsabsicht in ein neues Ver-
mietungsobjekt nicht vorgenommen wird. 
Hintergrund 
Die Klägerin war Eigentümerin von 2 bebauten Grundstücken. Diese dienten der Erzielung von 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Ihre Anschaffungskosten wurden durch Darle-
hen fremdfinanziert. Als eines der Grundstücke innerhalb der 10-Jahresfrist verkauft wurde, 
erfolgte zunächst keine Tilgung der zu seiner Finanzierung aufgenommenen Darlehen. Erst 2 
Jahre später tilgte die Klägerin eines der beiden Darlehen ganz und das andere teilweise. 
Für das veräußerte Grundstück machte die Klägerin Schuldzinsen für die verbliebenen Darle-
hen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Den 
Erlös aus der Veräußerung des Grundstücks hatte sie nicht zur sofortigen Ablösung der für die 
Anschaffung dieses Objekts aufgenommenen Darlehen verwendet, um ihn für die Finanzie-
rung neu anzuschaffender Objekte einsetzen zu können. Unter Berücksichtigung der günsti-
gen Kreditkonditionen und der ersparten Vorfälligkeitsentschädigungen war dies günstiger, als 
die vorhandenen Darlehen vorzeitig abzulösen und später neue Darlehen aufzunehmen. Das 
Finanzamt erkannte die geltend gemachten Schuldzinsen nicht als nachträgliche Werbungs-
kosten an. 
Entscheidung  
Die Klage hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Denn ein Veranlassungszusammenhang 
von nachträglichen Schuldzinsen mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist zu ver-
neinen, wenn die Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten entfallen, die durch den Erlös aus der 
Veräußerung des damit finanzierten Grundstücks hätten getilgt werden können. Nur wenn der 
Veräußerungserlös zur Anschaffung eines anderen der Erzielung von Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung dienenden Objekts eingesetzt wird, können die für das fortbestehende 
Darlehen gezahlten Zinsen bei den nunmehr erzielten Vermietungseinkünften als Werbungs-
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kosten berücksichtigt werden. Die bloße Möglichkeit, dass der Veräußerungserlös eventuell 
später zur Anschaffung eines Grundstücks verwendet werden könnte, mit dem Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt werden sollen, hat nicht zur Folge, dass die daraus erziel-
ten Erträge dieser Einkunftsart zuzurechnen sind. Die wirtschaftlichen Überlegungen der Klä-
gerin ließen die Finanzrichter bei ihrem Urteil nicht gelten. 

 
16. Wann Gesellschaftereinlagen zu nachträglichen Anschaffungskosten 

führen können 
Führen Zuzahlungen, die der Gesellschafter in das Eigenkapital leistet und die als Kapi-
talrücklage auszuweisen sind, in jedem Fall zu nachträglichen Anschaffungskosten? 
Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bundesfinanzhof. 
Hintergrund 
X war zusammen mit seinen 3 Brüdern L, D und F an der vom Vater V im Jahr 1999 gegrün-
deten A-GmbH beteiligt. In diesem Jahr hatte X auch eine Bürgschaft für Verbindlichkeiten der 
A-GmbH gegenüber einer Bank übernommen. Der Bank stand darüber hinaus eine Grund-
schuld auf einem der Mutter M gehörenden Grundstück als Sicherheit zu. In den Jahren 2008 
und 2009 erzielte die A-GmbH ausschließlich Verluste. Nachdem Ende 2009 der Geschäftsbe-
trieb eingestellt worden war, veräußerte sie ihr Vermögen an die I-GmbH. An dieser waren X, 
D und ein Dritter zu je 1/3 beteiligt. Durch den Tod der M gingen deren Anteil an der A-GmbH 
und das Grundstück auf X und seine Brüder als Erbengemeinschaft zu gleichen Teilen über. 
Im Jahr 2010 leisteten X und seine 3 Brüder Zuzahlungen in jeweils gleicher Höhe in die Kapi-
talrücklage der A-GmbH, um eine Liquidation zu vermeiden. Nachdem die Bank Ende 2010 
einen Teilverzicht auf ihre Forderungen in Aussicht gestellt hatte, zahlte die A-GmbH an die 
Bank 275.000 EUR. X und seine Brüder veräußerten im Dezember 2010 ihre Anteile für 0 
EUR an die I-GmbH. 
X machte für das Jahr 2010 einen Veräußerungsverlust von rund 80.000 EUR geltend. Diesen 
errechnete er aus einem anteiligen Verlust der Stammeinlage und nachträglichen Anschaf-
fungskosten aus der Kapitalzuführung von rund 70.000. Das Finanzamt erkannte jedoch nur 
einen Veräußerungsverlust von rund 40.000 EUR an. Diesen ermittelte es, indem es die von 
allen Gesellschaftern geltend gemachten Anschaffungskosten von insgesamt 330.000 EUR 
um die zugunsten der Bank eingegangene Grundschuld minderte und den verbleibenden Be-
trag von rund 155.000 EUR auf X und die Brüder verteilte. 
Entscheidung       
Das Finanzgericht wies die Klage ab, ließ aber die Revision zu.Der Bundesfinanzhof nimmt 
das Revisionsverfahren als Gelegenheit, sich grundlegend mit der Frage zu befassen, ob zum 
einen Zuzahlungen, die der Gesellschafter in das Eigenkapital leistet und die bei der Kapital-
gesellschaft als Kapitalrücklage auszuweisen sind, bei diesem in jedem Fall und zu jedem 
Zeitpunkt zu nachträglichen Anschaffungskosten führen und deshalb im Rahmen der Ge-
winnermittlung zu berücksichtigen sind. Zum anderen ist zu klären, ob solche Zahlungen einen 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten darstellen können. 
Der Bundesfinanzhof hält es für notwendig, das Bundesfinanzministerium am Revisionsverfah-
ren zu beteiligen, und hat dieses zum Beitritt aufgefordert. 
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17. Wann ist die Grenze von der privaten Vermögensverwaltung zur ge-
werblichen Tätigkeit überschritten? 
Auch wenn Wirtschaftsgüter nach Ablauf der Spekulationsfrist veräußert werden, kann 
eine Verklammerung von Ankauf, Vermietung und Verkauf zu einer gewerblichen Tätig-
keit vorliegen, die die Vermögensverwaltung überschreitet. 
Hintergrund 
Die A-GbR wurde im Jahr 1986 von der Stadt mit der Errichtung eines Anbaus an das Rathaus 
beauftragt. Im Gegenzug räumte die Stadt der GbR ein Erbbaurecht an dem Grundstück auf 
die Dauer von 20 Jahren ein. Für diese Zeit vermietete die GbR an die Stadt. Nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses und des Erbbaurechts erhielt die GbR von der Stadt die vertraglich 
vereinbarte Entschädigung. Ebenso verfuhren die GbR und der Landkreis bei der Errichtung 
eines Dienstgebäudes für den Landkreis. 
Die GbR setzte die Einnahmen aus der Vermietung als Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung. Das Finanzamt wertete diese jedoch als Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Denn sei-
ner Ansicht nach hatte die GbR bei den beiden Gebäuden den Rahmen der privaten Vermö-
gensverwaltung überschritten und war deshalb insoweit gewerblich tätig gewesen. 
Entscheidung  
Die Grenze der privaten Vermögensverwaltung ist überschritten, wenn das Geschäftskonzept 
darin besteht, Wirtschaftsgüter zu kaufen, zwischenzeitlich zu vermieten und anschließend zu 
verkaufen. Das gilt jedoch nur dann, wenn bereits bei der Aufnahme der Tätigkeit feststeht, 
dass sich das erwartete positive Gesamtergebnis nur unter Einbeziehung des Verkaufserlöses 
erzielen lässt. Die Verklammerung der Teilakte ist nicht auf kurzfristige Vermietungen be-
schränkt. Zwar ist die Veräußerung von Immobilien nach der Haltedauer von 10 Jahren (sog. 
Spekulationsfrist) grundsätzlich privater Natur. Trotzdem kann auch noch nach Fristablauf die 
Ausnutzung des Vermögenswerts durch Umschichtung im Vordergrund stehen, sodass die 
Verklammerungswirkung gerechtfertigt ist. 
Da das Finanzgericht die Verklammerungsgrundsätze bei Immobilien abgelehnt hatte, hob der 
Bundesfinanzhof dieses Urteil auf und verwies den Fall an das Finanzgericht zurück. 

 
18. Was passiert, wenn ein Vorläufigkeitsvermerk in einem Änderungsbe-

scheid nicht wiederholt wird? 
Setzt das Finanzamt manuell einen Vorläufigkeitsvermerk und wiederholt es diesen in 
einem späteren Änderungsbescheid nicht ausdrücklich, entfällt dieser Vorläufigkeits-
vermerk. Gut für den Steuerpflichtigen: Das Finanzamt kann dann den Steuerbescheid 
insoweit nach Bestandskraft nicht mehr zu seinen Ungunsten ändern. 
Hintergrund 
Die Klägerin machte im Jahr 2001 Verluste aus einer selbstständigen Tätigkeit geltend, die im 
Jahr 2003 schließlich vorläufig anerkannt wurden. Dem entsprechenden Bescheid wurde ein 
Vorläufigkeitsvermerk wegen der Gewinnerzielungsabsicht der selbstständigen Einkünfte ma-
nuell angefügt. Mit Bescheid vom April 2006 änderte das Finanzamt die Steuerfestsetzung des 
Jahres 2001 wegen eines anderen Vorgangs. In dem neuen Bescheid nahm es dabei lediglich 
einen Vorläufigkeitsvermerk auf, der allgemein auf anhängige Gerichtsverfahren verwies. Im 
Rahmen der Veranlagung 2008 kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Klägerin von 
Beginn an keine Gewinnerzielungsabsicht gehabt hatte. Für das Jahr 2001 erließ es deshalb 
einen entsprechenden Änderungsbescheid. Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Änderung 
der Einkommensteuerfestsetzung nicht mehr zulässig gewesen war. 
Entscheidung  
Das Finanzgericht folgte den Argumenten der Klägerin und entschied, dass für eine Änderung 
des Einkommensteuerbescheids 2001 keine Rechtsgrundlage bestand. Zwar war zunächst 
eine vorläufige Veranlagung erfolgt. In dem nachfolgenden Änderungsbescheid war jedoch ein 
abweichender Vorläufigkeitsvermerk aufgenommen worden, der die Unsicherheit bezüglich 
der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr aufführte. Deshalb war der neue Vorläufigkeitsver-
merk an die Stelle des ersten getreten. Eine Änderung wegen der fehlenden Gewinnerzie-



 

 
 

Seite 14 

lungsabsicht war nicht mehr möglich gewesen. 
Denn aus Sicht des Steuerpflichtigen hatte sich der neue Vorläufigkeitsvermerk als abschlie-
ßend dargestellt. Anhaltspunkte dafür, dass das Finanzamt nach wie vor die Gewinnerzie-
lungsabsicht als vorläufig ansah, hatten sich für die Klägerin nicht ergeben. Im Übrigen waren 
einige der Steuerveranlagungen der Folgejahre endgültig ergangen. 
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